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Tarifgebundene Pflegeheimträger jetzt 
neue Pflegesatzverhandlungen führen! 
 
Bundessozialgericht stellt seine bisherige Rechtsprechung 
auf den Kopf.  

Das Bundessozialgericht hat am 29. Januar 2009 seine bisherige 
Rechtsprechung zur Ermittlung einer leistungsgerechten Vergütung 
eines Pflegeheims grundsätzlich geändert. Die Einhaltung der 
Tarifbindung und die Zahlung ortsüblicher Gehälter ist dabei immer 
als wirtschaftlich angemessen zu werten, so ein wichtiger 
Orientierungssatz aus dieser Entscheidung.  
 
Eine fast 180-Grad-Kehrtwendung der bisherigen Rechtsprechung: 
 
Noch im Jahr 2000 entschied das Bundessozialgericht, dass es bei der 
Ermittlung der Pflegeheimvergütung nicht auf die Gestehungskosten der 
Einrichtung und so  ausdrücklich nicht auf die tarifliche Bindungen eines 
Trägers ankommt. Tarifflucht  und Absenkung der Löhne wurde dadurch in 
Folge Kennzeichen einer „wirtschaftlichen Betriebsführung“. 
  
Diese Rechtsprechung bejubelten die „Billigheimer“ unter den privaten 
Trägern. Für sie war dies höchstrichterliche Unterstützung für ihr  
Lohndumping.  
 
Das aktuelle Urteil des Bundessozialgerichts hat spektakulären Charakter:  
 
Schon im Vorfeld der Entscheidung zeigte es Wirkungen auf einen 
aktuellen Streitfall um die leistungsgerechte Vergütung vor der bayerischen 
SGB XI – Schiedsstelle. Dort erhielt ein Heimträger seine 
durchschnittlichen Pflegepersonalkosten durch Spruch der Schiedsstelle 
fast vollständig refinanziert. Dies beinhaltete auch ausdrücklich die 
gestiegenen Personalkosten durch die Umsetzung der Tarifergebnisse 
2008/2009. 
 
Was jedoch durch beide Verfahren überdeutlich wird:  
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Neue Vergütungsverhandlungen müssen die Heimträger bedeutend 
professioneller vorbereiten, als bisher. Es bedarf einer in Details 
transparenten betriebswirtschaftlichen Vorbereitung der Pflegesatz-
verhandlungen und schlüssiger Argumentationsketten in den Schieds-
stellen Verfahren nach SGB XI. 

 
Für Beschäftigte in den Pflegeheimen bedeutet dies: 
 
Beschäftigte in Pflegeheimen sind professionell, wenn sie gemeinsam mit 
ver.di für eine bessere tarifliche Bezahlung streiten und sich nicht 
einschüchtern lassen durch das Arbeitgeberargument - die Refinanzierung 
gebe nicht mehr her.  
 
Die Heimträger müssen jetzt in Sachen Pflegesatzverhandlungen ihre 
Hausaufgaben machen.  
 

 
 

 
 
 
  

    Mehr dazu in der Presseerklärung des BSG hier 

 

http://juris.bundessozialgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bsg&Art=ps&Datum=2009&nr=10758&pos=0&anz=5


 

 

 


